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Studienplan zum Doktorat an der Theologischen Fakultät der 
Universität Bern  
 
Die Theologische Fakultät der Universität Bern 
 
erlässt, 
 
gestützt auf Artikel 83 des Statuts der Universität Bern vom 17. Dezember 1997 (Universitäts-
statut, UniSt) und auf das Reglement über die Doktoratsstufe an der Theologischen Fakultät der 
Universität Bern vom 16. Februar 2011 (im Folgenden: Promotionsreglement) den folgenden 
Studienplan: 

I. Allgemeines 

Art. 1 Anwendungsbereich 
1 Dieser Studienplan regelt das freie Doktorat und das strukturierte Doktoratsprogramm der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Bern. 
2 Präzisierungen der Regelungen werden in Anhängen festgehalten. 
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des übergeordneten Promotionsreglements der Theologi-
schen Fakultät der Universität Bern. 
 
Art. 2 Studienprogramme und Titel  
1 Die Theologische Fakultät verleiht den Titel „Doktor der Theologie“ (Dr. theol.; Englisch PhD) mit 
den Spezifizierungen: 

a in christkatholischer Theologie, 
b in evangelischer Theologie, 
c in Judaistik, 
d in Religious Studies. 

2 Anstelle der Spezifizierung gemäss Absatz 1 kann der Titel in einem Fach der in Absatz 1 genann-
ten Spezifizierungen erworben werden.  
3 Die Spezifizierung gemäss Absatz 1 bzw. das Fach gemäss Absatz 2 wird auf dem Doktordiplom 
vermerkt. 
 
Art. 3 Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
1 Für die Zulassung gelten die allgemeinen Bestimmungen des Promotionsreglements  
(Art. 9 und 10). 
2 Die fachlichen Voraussetzungen zu den einzelnen Doktoratsstudiengängen werden in Anhang 1 
geregelt. 
3 Die sprachlichen Voraussetzungen der einzelnen Doktoratsstudiengänge regelt Anhang 2. Es gilt 
grundsätzlich, dass das jeweilige Sprachniveau den Standards der Theologischen Fakultät entspre-
chen muss. 
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Art. 4 Dissertation und kumulative Dissertation 
1 Eine monographische Dissertation soll in der Regel einen Umfang von 250 Seiten (max. 3'500 Zei-
chen pro Seite) nicht übersteigen. 
2 Eine kumulative Dissertation besteht in der Regel aus mindestens 4 wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen. Ihr ist in jedem Fall ein kommentierendes Kapitel beizufügen, das den Zusammenhang der 
eingereichten Publikationen und gegebenenfalls die Ausweitung auf verschiedene Themenbereiche 
innerhalb des Fachgebiets wissenschaftlich begründet und substantiell erörtert. 
 
Art. 5 Begleitung 
1 Vor Beginn des Doktorats sucht sich die Doktorandin bzw. der Doktorand eine hauptverantwortli-
che Begleitperson und reicht ihr eine kurze Beschreibung des Promotionsprojektes ein. 
2 Die hauptverantwortliche Begleitperson bestätigt bei der Anmeldung zum Doktorat in einer schriftli-
chen Stellungnahme, dass das Projekt den fachwissenschaftlichen Anforderungen entspricht, und 
erklärt ihre Bereitschaft, die Doktorandin bzw. den Doktoranden bis zum Abschluss der Promotion 
hauptverantwortlich zu betreuen. 
3 Die hauptverantwortliche Begleitperson bestimmt in Absprache mit der Doktorandin bzw. dem Dok-
toranden die weitere Zusammensetzung der Begleitkommission. Diese bedarf der Zustimmung der 
Promotionskommission. Die Zusammensetzung der Begleitkommission richtet sich nach Artikel 13 
des Promotionsreglements und nach den Erfordernissen der Dissertation. Allfällige weitere Bestim-
mungen regelt Anhang 4. 
4 Die Begleitkommission stellt sicher, dass die Doktorandin bzw. der Doktorand angemessen betreut 
wird und mindestens von der hauptverantwortlichen Begleitperson regelmässig Rückmeldungen zu 
Qualität und Fortschritt der Forschungsarbeit erhält. Ebenfalls ist sie zuständig für die Ausarbeitung 
und Einhaltung der Doktoratsvereinbarung. 
5 Falls ein Mitglied der Begleitkommission seine Funktion nicht mehr erfüllen kann (namentlich durch 
Wegberufung, Todesfall oder Emeritierung), wählt die Promotionskommission in Absprache mit der 
Doktorandin bzw. dem Doktoranden eine Nachfolge. 
6 In Konfliktfällen ist die Promotionskommission um Schlichtung bemüht. Können Konflikte nicht bei-
gelegt werden, wird die Begleitkommission aufgelöst und in Absprache mit der Doktorandin bzw. 
dem Doktoranden neu konstituiert. 
7 Falls keine Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss der Promotion besteht, kann die Begleit-
kommission den Abbruch des Promotionsverfahrens bei der Promotionskommission beantragen. 
Der Ausschluss wird auf Antrag der Promotionskommission von der Dekanin oder dem Dekan ver-
fügt. 
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Art. 6 Doktoratsvereinbarung 
1 Die Vereinbarung führt die erforderlichen Angaben zur Betreuung und regelmässigen Begutach-
tung des Arbeitsfortschritts auf, umschreibt die Zeitspanne für die Doktoratsstufe, den curricularen 
Anteil inkl. des Erwerbs fächerübergreifender Kompetenzen und der Teilnahme an Kongressen und 
Tagungen und regelt den Zeitpunkt zur Erfüllung allfälliger Auflagen. 
2 Die Doktoratsvereinbarung wird jährlich von der Begleitkommission überprüft und aktualisiert. 
3 Falls die Bestimmungen der Doktoratsvereinbarung von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden 
ohne wichtigen Grund nicht eingehalten werden, kann die Begleitkommission den Abbruch des Pro-
motionsverfahrens bei der Promotionskommission beantragen. Der Ausschluss wird auf Antrag der 
Promotionskommission von der Dekanin oder dem Dekan verfügt. 
4 Falls die Bestimmungen der Doktoratsvereinbarung von der hauptverantwortlichen Begleitperson 
nicht eingehalten werden, kann die Doktorandin bzw. der Doktorand eine Neukonstituierung der Be-
gleitkommission bei der Promotionskommission beantragen. 
5 Eine Modellvereinbarung ist in Anhang 5 zu finden. 
 
Art. 7 Wechsel der Promotionsform 
1 Ein einmaliger Wechsel vom strukturierten Doktorat in das freie Doktorat oder umgekehrt ist mög-
lich. Entsprechende Gesuche sind an die Promotionskommission zu richten und werden gleichzeitig 
mit der jährlichen Überprüfung/Aktualisierung der Doktoratsvereinbarung von dieser behandelt. 
2 Beim Wechsel vom freien in das strukturierte Doktorat werden erbrachte Studienleistungen von der 
Promotionskommission auf Antrag der Begleitkommission als curriculare Anteile angerechnet. 
 

II. Freies Doktorat 

Art. 8 Aufbau des freien Doktorats  
Das freie Doktorat beinhaltet die Durchführung eines selbständigen Forschungsprojekts und dessen 
Veröffentlichung (Dissertation), sowie eine benotete mündliche Prüfung (Art. 21 Abs. 2 Promotions-
reglement). 
 
Art. 9 Mündliche Prüfung 
Die mündliche Prüfung besteht je nach Wahl der Doktorandin bzw. des Doktoranden aus einem Kol-
loquium (Art. 10) zur Dissertation und ihrer fachwissenschaftlichen und theologischen bzw. interdis-
ziplinären Einbettung oder einem Examen rigorosum (Art. 11) im Promotionsfach und zwei weiteren 
Fächern. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt sich aus der Note des Kolloquiums resp. des 
Examen rigorosum. 
 
Art. 10 Kolloquium 
1 Das Kolloquium soll der Doktorandin bzw. dem Doktoranden Gelegenheit geben, die Ergebnisse 
der Dissertation in einem fachspezifischen Gespräch zu verteidigen und vor einem interdisziplinären 
Horizont zu reflektieren. 
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2 Das Kolloquium wird in der Regel von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden, der hauptverant-
wortlichen Begleitperson, einem weiteren Mitglied der Begleitkommission sowie zwei Fachpersonen 
aus angrenzenden Fächern, wovon zumindest ein Fach ein theologisches sein muss, bestritten. 
3 Die habilitierten Angehörigen der Fakultät können am Kolloquium teilnehmen. Die weitere Öffent-
lichkeit kann sich nicht zu Wort melden. 
4 Das Kolloquium beginnt mit einer Diskussion der Dissertation im Blick auf ihre spezifische fachliche 
Verortung in einem engeren und weiteren Sinn. Sie dauert 60 Minuten, davon sind 15 Minuten für 
die Präsentation der Arbeit durch die Doktorandin bzw. den Doktoranden vorgesehen. An diesem 
Teil des Kolloquiums sind in der Regel die hauptverantwortliche Betreuungsperson und ein weiteres 
Mitglied der Begleitkommission beteiligt. Es folgt eine Diskussion der Arbeit bezüglich ihrer interdis-
ziplinären Verortung unter Beteiligung der beiden Fachpersonen aus angrenzenden Fächern. Dieser 
Teil dauert 30 Minuten. Die Diskussion wird sodann für die Dauer von 15 Minuten für weitere, habili-
tierte Fakultätsangehörige geöffnet. 
5 Die Note des Kolloquiums richtet sich nach Artikel 15 des Promotionsreglements und wird von den 
an den ersten beiden Teilen des Kolloquiums beteiligten Expertinnen und Experten und den anderen 
habilitierten Fakultätsangehörigen unmittelbar nach dem Kolloquium festgelegt. Berücksichtigt wer-
den dabei namentlich das Fachwissen, das Problembewusstsein und die Argumentationsfähigkeit 
sowie die inter- und transdisziplinäre Reflexion der Doktorandin bzw. des Doktoranden. 
6 Ein ungenügendes Kolloquium kann kompensiert werden, sofern die Gesamtnote genügend ist 
(Art. 21 Abs. 4 Promotionsreglement). 
7 Ist die Gesamtnote ungenügend, kann das Kolloquium einmal wiederholt werden. Die Wiederho-
lung muss innerhalb eines Jahres erfolgen. Über die Verlängerung der Wiederholungsfrist aus wich-
tigen Gründen entscheidet die Promotionskommission (Art. 21 Abs. 5 Promotionsreglement). 
8 Das Kolloquium wird universitätsöffentlich durchgeführt. 
 
Art. 11 Examen rigorosum  
1 Das Examen rigorosum (im Folgenden: Rigorosum) umfasst 

a eine Prüfung über ausgewählte Themen aus dem Gebiet des Promotionsfaches von 40 
Minuten Dauer und 

b je eine Prüfung über zwei weitere, von der Doktorandin bzw. vom Doktoranden bestimmte 
Fächer aus promotionsrelevanten Gebieten von je 20 Minuten Dauer. 

2 Das Rigorosum im Promotionsfach wird von der hauptverantwortlichen Betreuungsperson der Dis-
sertation abgenommen. Bei den Prüfungen in den weiteren beiden Fächern hat die Doktorandin 
bzw. der Doktorand das Recht, die jeweilige Examinatorin bzw. den jeweiligen Examinator der Pro-
motionskommission vorzuschlagen. Diese entscheidet abschliessend über die Zusammensetzung 
der Prüfungsgruppe. 
3 Die drei Prüfungen werden am selben Tag durchgeführt. Die Examinatorinnen und Examinatoren 
wirken als Koexaminatorinnen und Koexaminatoren bei den anderen Prüfungen des Rigorosums 
mit. 
4 Die Examinatorinnen und Examinatoren beschliessen im unmittelbaren Anschluss an die letzte 
Prüfung über die Noten der einzelnen Prüfungen des Rigorosums. 
5 Die Bewertung der einzelnen Prüfungen und des bestandenen Rigorosums richtet sich nach Artikel 
15 Absätze 1 und 2 des Promotionsreglements. Die Note für das Rigorosum ist das Mittel aus den 
drei Einzelnoten, wobei die Note des Rigorosums im Promotionsfach doppelt gezählt wird. Dabei 
gelten die Rundungsregeln nach Artikel 15 Absatz 3 des Promotionsreglements. 
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6 Das Rigorosum hat nur bestanden, wer die drei Prüfungen einzeln mit einer mindestens genügen-
den Note (4,0) bestanden hat. 
7 Jede nicht bestandene einzelne Prüfung kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss 
innerhalb von einem Jahr erfolgen. Über die Verlängerung der Wiederholungsfrist aus wichtigen 
Gründen entscheidet die Promotionskommission (Art. 21 Abs. 5 Promotionsreglement). 
 
Art. 12 Dauer 
1 Die Dauer der Doktoratsstufe beträgt gemäss Artikel 6 Promotionsreglement in der Regel drei Jah-
re (Vollzeit). Sie wird zu Beginn der Doktoratsstufe unter Berücksichtigung der Lebenssituation der 
Doktorandin bzw. des Doktoranden und möglicher Auflagen in der Doktoratsvereinbarung festgelegt. 
2 Verlängerungen um jeweils ein Jahr werden von der Promotionskommission auf Antrag der Be-
gleitkommission entschieden. Als Gründe für eine Verlängerung gelten namentlich Krankheit, 
Schwangerschaft, Kinderbetreuung, Militär- bzw. Zivildienst, Erwerbstätigkeit, Beteiligung an weite-
ren Forschungsprojekten sowie weitere Gründe nach Artikel 84 Absatz 2 UniSt. 
 

III. Strukturiertes Doktoratsprogramm 

Art. 13 Elemente des strukturierten Doktoratsprogramms 
Das Doktoratsprogramm beinhaltet die Durchführung eines selbständigen Forschungsprojekts und 
dessen Veröffentlichung (Dissertation), einen curricularen Anteil im Umfang von 30 ECTS-Punkten 
sowie eine Defensio der Dissertation (Art. 21 Abs. 3 Promotionsreglement). 
 
Art. 14 Curriculare Anteile 
1 Die curricularen Anteile werden in der Doktoratsvereinbarung festgehalten. Diese Leistungen wer-
den gemäss dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) bemessen. Ein 
ECTS-Punkt entspricht einer durchschnittlichen Arbeitsleistung von 25–30 Stunden. 
2 Für den erfolgreichen Abschluss des strukturierten Doktoratsprogramms der Theologischen Fakul-
tät sind 30 ECTS-Punkte zu erwerben. Die Inhalte der curricularen Anteile richten sich nach fachli-
chen Erfordernissen des Doktorats. Sie umfassen mindestens 10 ECTS-Punkte für themen- bzw. 
fachspezifische Studien und mindestens 10 ECTS-Punkte für übergreifende Studien (zu den Erfor-
dernissen der einzelnen Spezifizierungen bzw. Spezialisierungen vgl. Anhang 3). 
3 Die curricularen Anteile des strukturierten Doktoratsprogramms werden mit pass/fail beurteilt. Nach 
Abschluss des Doktorats werden sie in einem Diploma Supplement ausgewiesen. 
4 Die Höhe der ECTS-Punkte der einzelnen, im strukturierten Doktoratsprogramm absolvierten Leis-
tungen bestimmt die Promotionskommission auf Antrag der Begleitkommission, sofern die besuch-
ten Veranstaltungen ihrerseits nicht bereits mit ECTS-Punkten ausgestattet sind. 
5 Auswärtige Leistungen können auf Antrag der Promotionskommission anerkannt und angerechnet 
werden, sofern sie gleichwertig sind (Art. 11 Abs. 4 und 5 Promotionsreglement). 
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Art. 15 Defensio 
1 Die Defensio soll der Doktorandin bzw. dem Doktoranden Gelegenheit geben, die Ergebnisse ihrer 
oder seiner Dissertation in einem fachspezifischen Gespräch zu verteidigen. 
2 Die Defensio wird in der Regel von der Doktorandin bzw. dem Doktoranden, der hauptverantwortli-
chen Begleitperson sowie einem weiteren Mitglied der Begleitkommission bestritten. 
3 An der Defensio beteiligen sich mindestens zwei weitere Mitglieder der Promotionskommission, 
wobei eines die Defensio leitet. Weitere habilitierte Angehörige der Fakultät können an der Defensio 
teilnehmen. Die weitere Öffentlichkeit kann sich nicht zu Wort melden. 
4 Die Defensio wird universitätsöffentlich durchgeführt. 
5 Die Defensio dauert höchstens 60 Minuten. Sie beginnt mit einer Erläuterung wichtiger For-
schungsergebnisse durch die Doktorandin bzw. den Doktoranden (höchstens 15 Minuten). Sie be-
zieht sich dann auf die Dissertation im engeren Sinn (30 Minuten). Im Anschluss muss die Disserta-
tion in ihrem weiteren fachwissenschaftlichen Umfeld verortet werden. Daran können sich alle habili-
tierten Angehörigen der Fakultät beteiligen. 
6 Die Note der Defensio richtet sich nach Artikel 15 des Promotionsreglements und wird von den 
Mitgliedern der Begleitkommission und mindestens zwei stimmberechtigten Mitgliedern der Promo-
tionskommission vorgenommen. Berücksichtigt werden dabei namentlich das Fachwissen, das Prob-
lembewusstsein und die Argumentationsfähigkeit der Doktorandin bzw. des Doktoranden. 
7 Eine ungenügende Defensio kann kompensiert werden, sofern die Gesamtnote genügend ist (Art. 
21 Abs. 4 Promotionsreglement). 
8 Ist die Defensio ungenügend, kann sie einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss inner-
halb eines Jahres erfolgen. Über die Verlängerung der Wiederholungsfrist aus wichtigen Gründen 
entscheidet die Promotionskommission (Art. 21 Abs. 5). 
 
Art. 16 Dauer 
1 Die Theologische Fakultät gewährleistet, dass die strukturierte Doktoratsstufe so organisiert ist, 
dass eine Promotion mit einer der Spezifikationen innerhalb der in der Doktoratsvereinbarung fest-
gelegten Zeit abgeschlossen werden kann 
2 Die Dauer der Doktoratsstufe beträgt gemäss Artikel 6 Promotionsreglement in der Regel drei Jah-
re (Vollzeit). Sie wird zu Beginn der Doktoratsstufe unter Berücksichtigung der Lebenssituation der 
Doktorandin bzw. des Doktoranden und möglicher Auflagen in der Doktoratsvereinbarung festgelegt. 
Während dieser Zeit hat neben dem Verfassen der Dissertation auch die Absolvierung der curricula-
ren Anteile zu erfolgen. 
3 Verlängerungen um jeweils ein Jahr werden von der Promotionskommission auf Antrag der Be-
gleitkommission entschieden. Als Gründe für eine Verlängerung gelten namentlich Krankheit, 
Schwangerschaft, Kinderbetreuung, Militär- bzw. Zivildienst, Erwerbstätigkeit, Beteiligung an weite-
ren Forschungsprojekten sowie weitere Gründe nach Artikel 84 Absatz 2 UniSt. 
 
 



IV. Schlussbestimmungen 

Art. 17 Änderungen 
Änderungen des Studienplanes unterliegen der Genehmigung durch die Universitätsleitung. Die An
hänge zum Studien plan können durch das Fakultätskollegium geändert werden. 

Art. 18 Inkrafttreten 
Dieser Studienplan tritt rückwirkend am 1. Dezember 2010 in Kraft. 

Sem, den 22. April 2010 

Von der Universitätsleitung genehmigt: 

Sem, den 22. Februar 2011 

Im Namen der Theologischen Fakultät 

Die Dekanin: 

Prof. Dr. Silvia Schroer 
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